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Ob zunehmende Technisierung oder 
steigender Kostendruck ... der  
Medizinsektor hat sich stark ver- 
ändert. Um mit diesen Entwicklungen 
Schritt zu halten, werden die Anforde-
rungen und Aufgaben im MTD immer 
anspruchsvoller. Dieser Ratgeber 
beantwortet viele berufsrechtliche 
Fragen und gibt Ihnen dadurch 
mehr Sicherheit im Arbeitsalltag. 
Außerdem bekommen Sie erste 
Tipps zum Steuersparen und zur 
Pension.
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Wer sorgt für 
gerechtigkeit?

gerechtigkeit muss sein
apps.arbeiterkammer.at

frag uns. 
Die AK App mit dem Lexikon des Arbeitsrechts, mit Banken rechner,  
Brutto-Netto-Rechner, Zeitspeicher, Urlaubsplaner, AK-Cartoons und mehr. 
Kostenlos erhältlich im App Store und Google play. 



3www.arbeiterkammer.at

In diesem Ratgeber führen wir Kompetenzen und Tätigkeiten 
des gehobenen med.-techn. Dienstes an. Dabei verwenden 
wir zuweilen die entsprechenden medizinischen Fachbegriffe. 
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HIER FINDEN SIE EINE EINFÜHRUNG  
IN DIE EINZELNEN BERUFE.

11

Wer gehört zum  
medizinisch-technischen 
Dienst (MTD)?  

Physiotherapeutinnen bzw. -therapeuten  
Gelenksmobilisierung, Rückenschule, Heilmassage: Sie haben ein 
breites Betätigungsfeld.

Biomedizinische Analytikerinnen bzw. Analytiker  
Sie führen Laborarbeiten für Diagnostik, Therapie und Forschung durch. 

Radiologietechnologinnen bzw. -technologen  
Bildgebende Verfahren fallen genauso in Ihren Kompetenzbereich wie 
z. B. Strahlentherapie und Nuklearmedizin. 

Diätologinnen bzw. Diätologen  
Sie erstellen Ernährungspläne und unterstützen bei deren Umsetzung. 

Ergotherapeutinnen bzw. -therapeuten  
Durch gezieltes Training ermöglichen Sie Menschen mit einer Behinde-
rung oder Krankheit, den Alltag selbständiger zu führen. 

Logopädinnen bzw. Logopäden  
Sie diagnostizieren und behandeln alle Arten von Sprach-, Sprech-, 
Stimm- und Hörstörungen. 

Orthoptistinnen bzw. Orthoptisten  
Ihr Hauptgebiet sind Störungen der Augen und  
des Sehvermögens.
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Physiotherapeutinnen bzw.  
-therapeuten
Ihr Berufsbild

Als Physiotherapeutin bzw. Physiotherapeut arbeiten Sie mit und  
an Menschen. Dabei liegt Ihr Fokus vor allem auf den funktionellen 
Zusammenhängen des Körpers. 

Wie alle Angehörigen des gehobenen medizinisch-technischen Dienstes 
(MTD) arbeiten Sie nach ärztlicher Anordnung eigenverantwortlich. 

Ihre Tätigkeitsbereiche sind: 
	■ Gesundheitserziehung
	■ Prophylaxe
	■ Therapie
	■ Rehabilitation

Gesunden Personen können Sie auch ohne ärztliche  
Anordnung Beratung und Training anbieten. 

Ihre Haupttätigkeiten sind: 
	■ Mechanotherapeutische Maßnahmen, z. B. alle Arten von  
Bewegungstherapie, Perzeption, manuelle Therapie an den  
Gelenken, cranio-sacrale Osteopathie
	■ Atemtherapie
	■ Alle Arten von Heilmassagen und Reflexzonentherapien
	■ Lymphdrainagen
	■ Ultraschalltherapie
	■ Alle elektro-, thermo-, photo-, hydro-, balneotherapeutische 
Maßnahmen
	■ Berufsspezifische Befundungsverfahren
	■ Mitwirkung bei elektrodiagnostischen Untersuchungen,  
z. B. Ergometrie-Untersuchungen

Unter Mitwirkung wird verstanden, dass Sie andere medizinische 
Fachkräfte mit Ihren Kenntnissen und Fähigkeiten unterstützen. Was 

Wer gehört zum medizinisch-technischen Dienst (MTD)?  
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dabei im konkreten Fall von Ihnen gefordert ist, muss in der ärztlichen 
An ordnung genau erläutert sein. 

Durch Ihre Ausbildung sind Sie auch berechtigt, als medizi-
nische Masseurin bzw. medizinischer Masseur und als Heil-
masseurin bzw. Heilmasseur zu arbeiten. 

Biomedizinische Analytikerin bzw. 
Analytiker
Ihr Berufsbild

Sie führen Laboruntersuchungen durch und stehen im Zuge dessen  
oft im Patientenkontakt: Nach ärztlicher Ermächtigung sind Sie be-
rechtigt, Blut aus der Vene zu entnehmen. Außerdem fällt es in Ihre 
Kompetenz, Elektrokardiografie-Untersuchungen (EKG) vorzubereiten 
und durchzuführen. 

Wie alle Angehörigen des gehobenen medizinisch-technischen Dienstes 
(MTD) arbeiten Sie nach ärztlicher Anordnung eigenverantwortlich. 

Ihre Tätigkeitsbereiche sind: 
	■ Medizinische Untersuchungen
	■ Medizinische Behandlungsprozesse
	■ Forschung

Ihre Haupttätigkeiten sind: 
	■ Klinisch-chemische und nuklearmedizinische Untersuchungen
	■ Hämatologische, immunhämatologische und serologische Unter-
suchungen
	■ Histologische und zytologische Untersuchungen
	■ Mikrobiologische, parasitologische, mykologische Untersuchungen
	■ Mitwirkung bei Untersuchungen im Rahmen einer Elektro-Neuro-
Funktionsdiagnostik
	■ Mitwirkung bei Untersuchungen im Rahmen einer Kardio-
Pulmonalen-Funktionsdiagnostik 
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Unter Mitwirkung wird verstanden, dass Sie andere medizinische 
Fach kräfte mit Ihren Kenntnissen und Fähigkeiten unterstützen. Was 
da bei im konkreten Fall von Ihnen gefordert ist, muss in der ärztlichen 
Anordnung genau erläutert sein.

Radiologietechnologin bzw.  
Radiologietechnologe
Ihr Berufsbild

Sie führen radiologisch-technische Maßnahmen und bildgebende 
Verfahren in verschiedenen medizinischen Bereichen durch. Auch die 
Blutentnahme aus der Vene ist eine Ihrer Kompetenzen. Weiters sind 
Sie berechtigt, in Zusammenarbeit mit einer Ärztin bzw. einem Arzt, 
Kontrastmittel und Radiopharmaka intravenös zu spritzen.

Wie alle Angehörigen des gehobenen medizinisch-technischen Dienstes 
(MTD) arbeiten Sie nach ärztlicher Anordnung eigenverantwortlich.

Ihre Tätigkeitsbereiche sind: 
	■ Diagnostik
	■ Therapie
	■ Forschung

Ihre Haupttätigkeiten sind: 
	■ Radiologisch-technische Methoden bei der Anwendung ionisieren-
der Strahlen, z. B. in der diagnostischen Radiologie, Strahlen-
therapie, Nuklearmedizin
	■ Weitere bildgebende Verfahren, z. B. Ultraschall, Kernspinresonanz-
tomografie (MRT)

Wer gehört zum medizinisch-technischen Dienst (MTD)?  
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Diätologin bzw. Diätologe
Ihr Berufsbild

Sie gehören zum „Diätdienst und ernährungsmedizinischen Beratungs-
dienst“. Sie erstellen individuelle Ernährungspläne, schulen Betroffene 
sowie Angehörige und beraten Menschen mit besonderen Nährstoff-
anforderungen. Sie sind berechtigt, Blut aus der Kapillare zu entnehmen 
und Insulin subkutan zu verabreichen. 

Wie alle Angehörigen des gehobenen medizinisch-technischen Dienstes 
(MTD) arbeiten Sie nach ärztlicher Anordnung eigenverantwortlich.

Ihre Tätigkeitsbereiche sind: 
	■ Nachbetreuung nach einer ärztlichen bzw. stationären Behandlung
	■ Beratung und Schulung
	■ Allgemeine Ernährungsberatung

Gesunde Menschen und Personen mit besonderen Be-
lastungen wie Schwangere können Sie auch ohne ärztliche 
Anordnung in Ernährungsfragen beraten.

Ihre Haupttätigkeiten sind: 
	■ Auswahl, Zusammenstellung und Berechnung individueller Er-
nährungspläne für erkrankte und krankheitsverdächtige Menschen
	■ Anleitung, Schulung und Kontrolle der Zubereitung krankheits-
bedingter Kostformen
	■ Beratung von erkrankten Menschen und deren Angehörigen, wie 
ärztliche Diätvorschriften umgesetzt werden können – auch außer-
halb eines Spitals 
	■ Diabetes-Schulungen und -Beratungen, z. B. zu Blutzucker-
messgeräten und Insulininjektionen
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Ergotherapeutin bzw. Ergotherapeut
Ihr Berufsbild

Sie arbeiten vornehmlich mit erkrankten Menschen und Menschen  
mit einer Behinderung. Der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit liegt im hand-
werklichen und gestalterischen Bereich. 

Wie alle Angehörigen des gehobenen medizinisch-technischen Dienstes 
(MTD) arbeiten Sie nach ärztlicher Anordnung eigenverantwortlich. 

Ihre Tätigkeitsbereiche sind: 
	■ Behandlung 
	■ Rehabilitation
	■ Schulung und Training

Gesunde Personen können Sie ohne ärztliche Anordnung  
auf dem Gebiet der Ergonomie und des allgemeinen Schutzes 
der Gelenke beraten und schulen.

Ihre Haupttätigkeiten sind: 
	■ Behandlung von erkrankten Menschen und Menschen mit Behinde-
rung durch handwerkliche und gestalterische Tätigkeiten
	■ Trainieren der Selbsthilfemöglichkeiten Ihrer Klientinnen und Klienten
	■ Erzeugung von Hilfsmitteln zur Prophylaxe, Therapie und Reha-
bilitation, z. B. einfache Schienen
	■ Verwendung von Hilfsmitteln zur Prophylaxe, Therapie und Reha-
bilitation
	■ Schulung im Umgang mit Hilfsmitteln zur Prophylaxe, Therapie und 
Rehabilitation

Logopädin bzw. Logopäde
Ihr Berufsbild

Sie gehören dem „logopädischen-phoniatrischen-audiologischen 
Dienst“ an. Ihr Fokus liegt auf der Behandlung des ganzen Sprech- 

Wer gehört zum medizinisch-technischen Dienst (MTD)?  
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apparats und der audiometrischen Untersuchung. Im Rahmen der  
Behandlung von Sprach- und Sprechstörungen sind Sie auch berechtigt, 
endotracheale Absaugungen vorzunehmen. 

Wie alle Angehörigen des gehobenen medizinisch-technischen Dienstes 
(MTD) arbeiten Sie nach ärztlicher Anordnung eigenverantwortlich.

Ihre Tätigkeitsbereiche sind: 
	■ Behandlung
	■ Untersuchung
	■ Beratung von Betroffenen, Eltern und Angehörigen

Ihre Haupttätigkeiten sind: 
	■ Logopädische Befunderhebung
	■ Behandlung von Sprach- und Sprechstörungen
	■ Behandlung von Stimm- und Schluckstörungen 
	■ Behandlung von Hörstörungen
	■ Audiometrische Untersuchungen

Orthoptistin bzw. Orthoptist
Ihr Berufsbild

Sie arbeiten in der Befundung und Behandlung von Sehstörungen und 
Bewegungsproblemen der Augen. Dabei steht Ihnen eine Vielzahl von 
technischen Methoden zur Verfügung.  

Wie alle Angehörigen der gehobenen medizinisch-technischen Dienste 
(MTD) arbeiten Sie nach ärztlicher Anordnung eigenverantwortlich.

Ihre Tätigkeitsbereiche sind: 
	■ Prophylaxe
	■ Befunderhebung
	■ Behandlung 
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Ihre Haupttätigkeiten sind:
	■ Untersuchung, Befundung und Behandlung von Sehstörungen, 
Schielen, Schwachsichtigkeit und Bewegungsstörungen der Augen
	■ Skiaskopie
	■ Fundusfotografie bzw. Spaltlampenfotografie
	■ Kälte- bzw. Oberflächenanästhesie 
	■ Subjektive Refraktionsbestimmung
	■ Untersuchung mit dem Refraktometer
	■ Prüfung der Farbtüchtigkeit mit pseudoisochromatischen Tafeln, 
gleichwertigen Testen und dem Anomaloskop
	■ Prüfung des Gesichtsfeldes mit grafischer Darstellung
	■ Heterophoriebestimmung sowie Prüfung der Fusion und des 
	■  steroskopischen Sehens
	■ Prüfung auf Doppelbilder
	■ Prüfung der Doppelbilder mit dem Lees Screen

Wer gehört zum medizinisch-technischen Dienst (MTD)?  
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22
DIESES KAPITEL ZEIGT IHNEN, WOFÜR SIE DIE  

VERANTWORTUNG TRAGEN UND WOFÜR NICHT.

Wie arbeiten Sie mit  
anderen Fachkräften  
zusammen?

Ärztliche Anordnungen 
Bei kranken Menschen dürfen Sie erst dann aktiv werden, wenn eine 
Medizinerin bzw. ein Mediziner Ihre Behandlung angeordnet hat. 

Eigenverantwortliches Arbeiten 
Für die korrekte Ausführung Ihrer Maßnahmen tragen Sie allein die 
Verantwortung. 

Zusammenarbeit mit fachverwandten Assistenz-Berufen 
In der Radiologietechnologie, Physiotherapie und Biomedizinischen 
Analytik gibt es speziell ausgebildetes Assistenz-Personal.
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Ärztliche Anordnungen
Ob als Physiotherapeut oder Orthoptistin, ob als Diätologe oder Bio-
medizinische Analytikerin: In allen medizinisch-technischen Diensten 
sind Sie Teil eines komplexen Behandlungssystems. Sie haben spezifi- 
sche Fachkompetenzen, die außerhalb Ihrer Berufsgruppe niemand 
hat, arbeiten aber mit anderen Disziplinen ergänzend zusammen. 

Um Ihre Fähigkeiten im Zusammenhang einer Heilbehandlung anzu-
wenden, benötigen Sie einen klaren Auftrag. Dieser Auftrag kommt 
von den Medizinerinnen und Medizinern. Denn diese haben im Bereich 
Diagnostik und Therapie die Entscheidungskompetenz und damit die 
Anordnungsverantwortung. 

Die Ärztinnen und Ärzte stehen für ihre Anordnungen in der straf- und 
zivilrechtlichen Verantwortung. Es liegt also an ihnen, genau zu prüfen, 
welche Maßnahme oder Therapieform angezeigt ist. Jeder ärztlichen 
Anordnung muss eine eingehende Untersuchung und Beurteilung des 
Zustandes der Patientin bzw. des Patienten vorausgehen.  

Für die Beratung und Schulung von gesunden Menschen 
brauchen Sie keine ärztliche Anordnung. 

zB Der Logopäde und ausgebildeter Stimmtrainer Konstantin 
Klarsprech gibt Präsentationskurse für Führungskräfte. Dabei 
lernt er den Manager Simon Schnellgereizt kennen. Simon 
ist zwar kein leichter Teilnehmer, die beiden kommen aber 
miteinander aus. 

2 Jahre später möchte Simon Einzelstunden bei Konstantin  
nehmen. Schon nach ein paar Minuten im Erstgespräch 
erkennt Konstantin, dass bei Simon eine akute und massive 
Überlastung der Stimmbänder vorliegt. Er teilt Simon sei-
nen Verdacht mit und bittet ihn um ärztliche Abklärung und 
Anordnung. 

Doch Simon wehrt ab: Ein Arztbesuch käme überhaupt nicht 
in Frage. Er habe keine Zeit, stundenlang im Wartezimmer zu 
sitzen! Deshalb käme er ja zu Konstantin. Er bezahle die

Wie arbeiten Sie mit anderen Fachkräften zusammen?   
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zB Stunden privat und könne daher beauftragen, wen er wolle. 
Konstantin erklärt Simon, dass eine Behandlung wichtig wäre 
und er ohne ärztliche Anordnung bei einer akuten Erkrankung 
nicht behandeln dürfe. Ohne Erfolg. Mit einer Mischung aus 
Sorge und Ärger lehnt Konstantin die Behandlung ab und 
bringt Simon zur Tür. 

Form und Inhalt einer Anordnung

In welcher Form Ihnen Ärztinnen und Ärzte eine Anordnung erteilen, 
schreibt das Gesetz nicht vor. Die Anordnung kann sowohl mündlich 
als auch schriftlich erfolgen. 

Klar geregelt ist allerdings der Inhalt einer ärztlichen Anordnung.  
Folgende Fragen müssen eindeutig beantwortet werden: 

	■ An welche Berufsgruppe richtet sich die Anordnung? 
	■ Welche konkrete Tätigkeit bzw. Maßnahme soll ausgeführt werden?
	■ In welchem Zeitrahmen ist die Aufgabe zu erledigen?
	■ Um welche Patientin bzw. welchen Patienten handelt es sich?
	■ Eventuell: Wie ist die Maßnahme durchzuführen? 

Vertrauen und hinterfragen 

Generell können Sie darauf vertrauen, dass ärztliche Anordnungen 
richtig sind. 

Haben Sie aber trotzdem durch Ihr Fachwissen, Ihre Erfahrung und  
Ihre Ausbildung berechtigte Zweifel daran, sollten Sie das auch sagen. 
Es ist Ihre Pflicht, diesen Zweifel zu äußern: Ihre sogenannte Warn-
pflicht. Diese ermöglicht es Ihnen sogar, in gravierenden Fällen die 
fragliche Tätigkeit zu verweigern.

Eigenverantwortliches Arbeiten
Liegt Ihnen eine ärztliche Anordnung vor, sind Sie für deren Umsetzung   
verantwortlich. Sie führen die Behandlung entsprechend der ärztlichen 
Diagnose eigenverantwortlich durch. Damit haben Sie die sogenannte 
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Durchführungsverantwortung. Im Rahmen Ihres Berufsbildes arbeiten 
Sie also weisungsfrei. 

! Da Sie eigenverantwortlich arbeiten, haften Sie für etwaige 
Schäden, die Sie durch eine nicht fachgemäße Behandlung 
verursacht haben. 

Ihre Durchführungsverantwortung erstreckt sich auch auf Tätigkeiten, 
die Sie an eine Assistentin bzw. einen Assistenten weiterdelegieren. 
Mehr dazu lesen Sie in diesem Kapitel unter „Zusammenarbeit mit fach- 
verwandten Assistenzberufen“. Dieser Punkt ist vor allem für Radiologie-
technologinnen bzw. -technologen und Biomedizinische Analytikerin-
nen bzw. Analytiker relevant. 

Weiters haben Sie durch Ihre Durchführungsverantwortung eine be- 
sondere Sorgfaltspflicht. Das gilt für alle MTD-Berufe. 

Sachverständige Berufsausübung 

Als Angehörige bzw. Angehöriger eines medizinisch-technischen 
Dienstes verfügen Sie über ein besonderes Fachwissen: Sie gelten  
als Sachverständige bzw. Sachverständiger und haben damit eine 
besondere Sorgfaltspflicht. 

Ihrer Sorgfaltspflicht kommen Sie nach, wenn folgende Punkte zutreffen:

	■ Sie üben Ihren Beruf gewissenhaft, einsichtig, pflichtgetreu und 
besonnen aus
	■ Sie führen nur Tätigkeiten aus, für die Sie ausgebildet sind
	■ Sie sind durch ständige Fort- und Weiterbildung am aktuellen Stand 
Ihrer Wissenschaft und handeln nach diesen Kenntnissen

! Als Sachverständige bzw. Sachverständiger sind Sie auch 
dann verantwortlich, wenn Sie in Ihrem Fachgebiet aus Ver-
sehen einen nachteiligen Rat geben oder eine Maßnahme 
fehlerhaft ausführen. 

Wie arbeiten Sie mit anderen Fachkräften zusammen?   
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Verletzung der Sorgfaltspflicht 

Fehler passieren uns allen im Berufsalltag. Besonders, wenn Stress 
und Hektik sehr groß sind. Problematisch ist es dann, wenn Schäden 
entstehen und vor allem, wenn der Fehler vermeidbar gewesen wäre. 

Für Sie im MTD heißt das: Ihnen ist nur dann ein Fehler vorzuwerfen, 
wenn Sie eine Tätigkeit übernehmen, zu der Ihnen die nötigen Kennt-
nisse und Fähigkeiten fehlen. Trotzdem ist es in Ihrem Beruf natürlich 
besonders kritisch, weil die entstehenden Schäden oft Schäden an 
Menschen sind.

Einlassungs- und Übernahmefahrlässigkeit
Das Arbeiten mit und an Menschen ist eine große Verantwortung.  
Nur die Maßnahmen fallen in Ihren Kompetenzbereich, die sie wirklich 
beherrschen.

! Sie dürfen eine Tätigkeit nur unter folgenden Voraussetzun-
gen ausführen: Durch Ihre Aus-, Fort- und Sonderausbildung 
haben Sie die entsprechenden Kenntnisse und sind zu der 
Übernahme der Tätigkeit befähigt und berechtigt, Sie haben 
dazu die nötige Sicherheit in der Ausübung und sind der  
Aufgabe gewachsen.

Übernehmen Sie also eine Aufgabe, zu der Sie nach diesen Punkten 
nicht in der Lage sind, laufen Sie Gefahr, sich einer Einlassungs- bzw. 
Übernahmefahrlässigkeit schuldig zu machen. Dass Sie die betreffende  
Aufgabe nach bestem Wissen und Gewissen ausgeführt haben, ist 
dann leider nicht mehr ausschlaggebend. 

Wird von Ihnen eine Tätigkeit verlangt, für die Ihnen die Kenntnisse,  
die Berechtigung oder die Sicherheit fehlen, müssen Sie sie verweigern.  
Führen Sie die Aufgabe aus, und es unterläuft Ihnen dabei ein Fehler, 
ist es Ihr Verschulden. Die anordnende Fachkraft muss sich zwar auch 
verantworten, aber das schmälert Ihre eigene Schuld nicht.

Eine kleine Absicherung für Sie gibt es allerdings: Die anordnende 
Fachkraft ist dafür verantwortlich, wem sie eine Tätigkeit überträgt. 
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Sie muss also das Kompetenzspektrum der einzelnen Berufe mit- 
bedenken. Schon in ihrem eigenen Interesse wird sie im Normalfall  
eine Aufgabe nur passenden Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern  
übertragen. 

Zusammenarbeit mit fachverwandten 
Assistenzberufen
Sie gehören dem radiologisch-technischen Dienst, dem physiothera-
peutischen Dienst oder dem medizinisch-technischen Laboratoriums-
dienst an? Dann kann es im arbeitsteiligen Umfeld z. B. eines Spitals 
dazu kommen, dass Sie mit Kolleginnen und Kollegen anderer Berufe 
eng zusammenarbeiten.

Dafür in Frage kommen zum Beispiel:

	■ Röntgenassistentinnen bzw. -assistenten 
	■ Laborassistentinnen bzw. -assistenten
	■ Der medizinisch-technische Fachdienst (MTF)

Röntgen- und Laborassistentinnen bzw. -assistenten sowie die An- 
gehörigen des MTF arbeiten nach ärztlicher Anordnung und grundsätz- 
lich unter ärztlicher Aufsicht. Medizinerinnen und Mediziner können 
ihre Aufsichtspflicht an Sie aus dem passenden medizinisch-tech-
nischen Dienst weiterdelegieren. Das ist vor allem in der Zusammen- 
arbeit mit der Labor- und Röntgenassistenz der Fall. 

Wahrnehmen Ihrer Aufsichtspflicht

Arbeitet jemand unter Ihrer Aufsicht, haben Sie eine Überwachungs- 
und Kontrollfunktion. 

Die Aufsicht kann unterschiedlich gestaltet sein, z. B.:

	■ Draufsicht: Sie begleiten die betreffende Kollegin bzw. den betref-
fenden Kollegen persönlich und beobachten, wie sie bzw. er eine 
Maßnahme durchführt

Wie arbeiten Sie mit anderen Fachkräften zusammen?   
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	■ Nachträgliche Kontrolle: Sie kontrollieren ihre bzw. seine Tätigkeit 
im Nachhinein

Wie sich die Aufsicht gestaltet, richtet sich nach folgenden Faktoren: 

	■ Die Fähigkeiten und Berufserfahrung der jeweiligen Kollegin bzw. 
des jeweiligen Kollegen
	■ Die Komplexität der jeweiligen Tätigkeit
	■ Die Gefahrengeneigtheit, sprich das Risiko der medizinischen  
Maßnahme

Ihre unmittelbare persönliche Draufsicht ist also vor allem bei beson-
ders komplizierten und riskanten Tätigkeiten erforderlich. Als Auf-
sichtsperson liegt auch die Durchführungsverantwortung bei Ihnen. 

Ihre Weisungsbefugnis

Dem Assistenz-Personal aus Ihrem Fachbereich gegenüber sind Sie 
weisungsbefugt: Sie sind berechtigt, ärztlich angeordnete Maßnah- 
men an diese Kolleginnen und Kollegen weiterzudelegieren. Voraus- 
gesetzt, die jeweilige Maßnahme liegt im Kompetenzrahmen der  
betreffenden Berufsgruppe.

Möchte eine Ärztin bzw. ein Arzt die Weiterdelegierung einer 
Maßnahme ausschließen, muss sie bzw. er dies eindeutig auf 
der Anordnung vermerken.

Die Aufgabe, die Sie weiterdelegieren, muss dem Berufsbild und den 
Fähigkeiten der betreffenden Kollegin bzw. des betreffenden Kollegen 
entsprechen. Deshalb sollten Sie darüber Bescheid wissen, bei wem 
welche Kompetenzen liegen. 

Röntgenassistentinnen bzw. -assistenten
	■ Durchführung von standardisierten Röntgenuntersuchungen
	■ Assistenz bei radiologischen Untersuchungen
	■ Auflistung der Tätigkeiten: § 10 Medizinische Assistenzberufe- 
Gesetz (MAGB)
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Laborassistentinnen bzw. -assistenten
	■ Durchführung automatisierter und manueller Routineparameter bei 
standardisierten Laboruntersuchungen
	■ Auflistung der Tätigkeiten: § 6 MAGB

Diplomierte medizinisch-technische Fachkräfte
	■ Einfache medizinisch-technische Laboratoriumsmethoden
	■ Hilfestellung bei der Anwendung von Röntgenstrahlen zu diagnosti-
schen und therapeutischen Zwecken
	■ Einfache physiotherapeutische Behandlungen
	■ Je nach Übergangsregelung nach dem MABG ist die Durchführung 
anderer Tätigkeiten möglich

! Wenn Sie eine Aufgabe delegieren, liegt die Durchführungs-
verantwortung bei Ihnen. Sie tragen dafür Sorge, dass die 
Tätigkeit fachgerecht ausgeführt wird. Sie haben die Verant-
wortung für:

	■ Die korrekte Anleitung
	■ Die korrekte Weiterdelegation der ärztlichen Anordnung
	■ Die Auswahl der Person bzw. Berufsgruppe, der Sie die 
Aufgabe übertragen
	■ Die Aufsicht bei der Durchführung der Maßnahme

Auch die Labor- und Röntgenassistentinnen bzw. -assistenten sowie 
die Angehörigen des medizinisch-technischen Fachdienstes haften, 
wenn sie eine Tätigkeit nicht fachgerecht ausgeführt haben. Vor allem 
dann, wenn für die betreffende Tätigkeit die Kenntnisse und Fähig- 
keiten gefehlt haben. Denn auch diese Berufsgruppen haben für sich 
die Einlassungs- und Übernahmeverantwortung. 

zB Endlich: Nach 4 Jahren harter Arbeit ist die Biomedizinische 
Analytikerin Katja Karrieresprung befördert worden! Seit  
heute leitet sie ein kleines Team mit 2 Laborassistenten und 
einer Praktikantin. Katja ist mächtig stolz und freut sich auf 
die kommenden Herausforderungen. Also gleich mal die  
neue Führungskompetenz ausprobieren und delegieren! Sie

Wie arbeiten Sie mit anderen Fachkräften zusammen?   
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zB geht zu ihrem erfahrensten Teammitglied. Gustl Ganzkorrekt 
war wahrscheinlich schon Laborassistent als Katja noch gar 
nicht auf der Welt war. Ihn bittet sie, einen Gewebeschnitt 
anzufertigen. 

Aber Gustl weigert sich. Verwirrung und Verwunderung  
steigen in Katja auf. Sie und Gustl haben sich doch immer  
gut verstanden. Da fällt es ihr plötzlich ein: Gewebeschnitte 
liegen nicht in Gustls Kompetenzbereich. Sie greift sich an 
den Kopf und lächelt ihm verlegen zu. Gustl grinst sie an:  
„Da wächst’ schon rein!“
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IN DIESEM KAPITEL ERFAHREN SIE,  
WANN UND WIE SIE IHREN BERUF AUSÜBEN DÜRFEN.

33

Nach welchen  
Standards üben Sie  
Ihren Beruf aus?

Berufsberechtigung  
Die fachliche Qualifikation ist nicht genug. Sie müssen auch bestimmte 
charakterliche und gesundheitliche Voraussetzungen erfüllen. 

Gefährdungsmeldung  
Zum Schutz aller: Gefährdungen und mögliche Schäden müssen Sie 
rechtzeitig melden. Praktische Tipps finden Sie hier. 

Freiberufliche Tätigkeit oder Anstellung  
Sie können sich selbstständig machen oder als Angestellte bzw.  
Angestellter arbeiten.
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Berufsberechtigung 
Gesundheitsberufe sind Berufe mit einer besonderen Verantwortung. 
Deshalb müssen Sie folgende Grundvoraussetzungen erfüllen, um in 
diesem Bereich zu arbeiten. Egal, in welchem medizinisch-technischen 
Dienst (MTD) Sie Ihre Ausbildung abgeschlossen haben.

Grundvoraussetzungen für alle Berufe des MTD

	■ Sie sind handlungsfähig – haben also das 18. Lebensjahr vollendet 
und sind in der Lage, Ihre eigenen Entscheidungen zu treffen
	■ Sie besitzen die erforderliche gesundheitliche Eignung und  
Vertrauenswürdigkeit, um Ihre Berufspflichten zu erfüllen
	■ Sie haben einen Qualifikationsnachweis
	■ Sie sprechen ausreichend gut Deutsch, um den Berufsalltag zu 
bestreiten
	■ Sie sind in das Gesundheitsberuferegister eingetragen

Gesundheitliche Eignung

Für einen MTD-Beruf sind Sie dann gesundheitlich geeignet, wenn 
Sie körperlich, psychisch und geistig in der Lage sind, die beruflichen 
Anforderungen zu erfüllen. Damit ist also nicht gemeint, dass Sie 
körperlich rundherum gesund sein müssen. Sie könnten z. B. mit einer 
Diabetes-Erkrankung sehr wohl im gehobenen medizinisch-techni-
schen Dienst arbeiten.

Darüber hinaus ist ein zentraler Punkt, dass Sie sich Ihre gesundheit- 
liche Eignung auch bewahren können. Ihr Berufsalltag ist nicht nur  
verantwortungsvoll und körperlich anstrengend. Er kann auch persön-
lich und emotional sehr fordernd sein. 

Mit dieser Grundbelastung sollten Sie gut umgehen können. Es ist 
wichtig, dass Sie Ihre eigenen Strategien zur Psychohygiene haben, 
um die täglichen psychischen Anforderungen zu bewältigen. 

Schauen Sie auf sich! Nur wenn es Ihnen gut geht, können 
Sie für andere hilfreich sein. 
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Eignungsnachweis
Ein einfaches Attest genügt, um Ihre gesundheitliche Eignung nachzu-
weisen. Dieses Attest kann Ihnen jede Allgemeinmedizinerin und jeder 
Allgemeinmediziner ausstellen. Internistinnen und Internisten sind dazu 
ebenfalls berechtigt. 

Vertrauenswürdigkeit

Generell gelten wir alle als vertrauenswürdig. Deshalb ist für den  
Gesetzgeber vor allem relevant, wann eine Person eben nicht mehr 
vertrauenswürdig ist. Das Bundesgesetz über die gehobenen medi- 
zinisch-technischen Dienste (MTD-G) knüpft den Verlust der Ver- 
trauenswürdigkeit beispielhaft an 2 Bedingungen: 

	■ Die Person hat eine oder mehrere Straftaten mit Vorsatz begangen 
und ist dafür zu einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe verurteilt 
worden

	■ Die Persönlichkeitsstruktur und die Art der Straftat lassen ver- 
muten, dass die Person gleiche oder ähnliche strafbare Handlungen 
möglicherweise auch bei der Berufsausübung begeht

Nur wenn beide Bedingungen zutreffen, führt es zum Verlust 
der Vertrauenswürdigkeit.

! Im Kontext Ihres Berufs kann eine strafbare Handlung 
auch eine Fahrlässigkeit sein. Zum Beispiel, wenn Sie eine 
Maßnahme nicht mit der gebotenen Sorgfalt durchgeführt 
haben. 

Entziehung der Berufsberechtigung

Werden die oben beschriebenen Grundvoraussetzungen nicht mehr 
erfüllt, darf kein MTD-Beruf ausgeübt werden. Der betreffenden Person 
muss in dem Fall die Berufsberechtigung entzogen werden. Dafür ist 
die jeweilige Bezirksverwaltungsbehörde des Berufssitzes bzw. des 
Hauptwohnsitzes zuständig. 

Nach welchen Standards üben Sie Ihren Beruf aus?
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Die Berufsberechtigung kann auch im Nachhinein entzogen 
werden, sollte sich herausstellen, dass die Voraussetzungen 
von Anfang an nicht erfüllt waren.

Wiedergewinnen der Berufsberechtigung
Die Berufsberechtigung kann erneut erteilt werden, wenn die oben ge- 
nannten Voraussetzungen wieder erfüllt sind. Außerdem dürfen gegen 
eine erneute Berufsausübung keine Bedenken bestehen. Dies geschieht 
allerdings nicht automatisch. Wurde Ihnen die Berufsberechtigung  
entzogen und möchten Sie diese wieder haben, müssen Sie einen  
entsprechenden Antrag stellen. 

Gefährdungsmeldung 
Mit einem Arbeitsvertrag gehen Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer 
und Arbeitgeberinnen bzw. Arbeitgeber gegenseitige Verpflichtungen 
ein. Die wichtigste dieser Verpflichtungen ist natürlich „Arbeitsleistung 
gegen Bezahlung“. Aber auch die sogenannten Nebenpflichten sind  
zu beachten. Besonders bedeutend sind:

	■ Arbeitnehmerschaft: Treue- und Schadensminimierungspflicht
	■ Arbeitgeberseite: Gesundheitsschutz und Sicherheit

Ihre Treue- und Schadensminimierungspflicht

Als Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmer wird von Ihnen eine gewisse 
Loyalität verlangt: Sie sind verpflichtet, einen drohenden Schaden  
für die Einrichtung bzw. die Firma, die Sie beschäftigt, unverzüglich  
zu melden. Nur wenn Sie solche Gefahren kommunizieren, können  
die betreffenden Vorgesetzen versuchen, diese zu verhindern. 

Gefährdung von Patientinnen und Patienten
In Ihrem Fall kann ein solch drohender Schaden auch die mögliche 
Gefährdung der Patientinnen und Patienten sein. Denn Ihre Arbeit- 
geberin bzw. Ihr Arbeitgeber hat gegenüber Patientinnen, Patienten 
und Angehörigen vertragliche Pflichten und Versicherungspflichten. 
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Eine Schädigung der Patientinnen und Patienten ist demnach auto- 
matisch auch eine Schädigung Ihrer Arbeitgeberin bzw. Ihres Arbeit- 
gebers. 

Informieren Sie Ihre Teamleitung bei möglichen Gefahren 
sofort! Oft ist es entscheidend, dass Missstände früh genug 
erkannt werden, damit man sie beseitigen kann. 

Indem Sie frühzeitig auf Missstände hinweisen, handeln Sie sich selbst 
und Ihrer Einrichtung gegenüber verantwortungsbewusst: 

	■ Sie erfüllen Ihre Schadensminimierungspflicht 
	■ Sie schützen sich selbst vor möglichen Schadensersatzforderungen
	■ Sie bewahren Ihre Einrichtung vor möglicherweise teuren Konse-
quenzen

Pflichten der Arbeitgeberseite

Ihre Arbeitgeberin bzw. Ihr Arbeitgeber ist verpflichtet, im Arbeits-
kontext für Ihre Sicherheit und den Schutz Ihrer Gesundheit zu sorgen. 
Sie bzw. er muss geeignete Maßnahmen treffen, um Ihr Leben, Ihre 
Gesundheit, Ihre Integrität und Ihre Würde zu schützen. 

Die Rahmenbedingungen in Ihrer beruflichen Einrichtung 
müssen so gestaltet sein, dass Sie keine arbeitsbedingten 
Schäden davontragen.

Kurzanleitung zur Gefährdungsmeldung

Es gibt bei Ihnen unhaltbare Arbeitsbedingungen? Dann machen  
Sie eine Gefährdungsmeldung: Sie informieren Ihre Vorgesetzte bzw. 
Ihren Vorgesetzten offiziell über die aktuelle Situation und die da-
durch drohenden Schäden. 

Geben Sie eine Gefährdungsmeldung immer schriftlich ab.  
So ist sie auch später besser nachvollziehbar. Die Schriftform 
ist allerdings nicht verpflichtend. 

Nach welchen Standards üben Sie Ihren Beruf aus?


